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Absatz 1 Satz 3 zu begründen. Eine Begründung ist Ihrem Antrag bisher nicht zu entnehmen, so dass Sie nunmehr 

Gelegenheit haben, diese nachzureichen. Anschließend sind die Drittbetroffenen gemäß $ 8 Absatz 1 IFG zu betei- 

ligen. Dies erfolgt dadurch, dass sie über Ihren Antrag auf Informationszugang informiert werden und ihnen Ihre 

Begründung des Antrages zugeleitet wird. Der Zugang zu personenbezogenen Daten Dritter ist nur möglich, soweit 

diese eingewilligt haben oder das Informationsinteresse des Antragstellers das schutzwürdige Interesse der Dritten 

am Ausschluss des Informationszugangs überwiegt. Zugang zu Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen darf nur ge- 

währt werden, soweit der Betroffene eingewilligt hat. Durch das Drittbeteiligungsverfahren ist eine Bearbeitung 

Ihres Antrages innerhalb der Monatsfrist leider nicht möglich. Auf $ 8 Abs. 2 IFG weise ich hin. 

Allerdings haben Sie der Weitergabe Ihrer Daten an Dritte in Ihrem Antrag ausdrücklich widersprochen, so dass 

mir die konkrete Einleitung der Drittbeteiligungsverfahren zurzeit nicht möglich ist. Für den Fall, dass Sie der Wei- 

tergabe Ihrer Daten zwecks Durchführung der Drittbeteiligungsverfahren doch zustimmen möchten, bitte ich Sie, 

dies zunächst eindeutig zu erklären. 

In welcher Höhe Gebühren und Auslagen im vorliegenden Fall tatsächlich anfallen werden, vermag ich noch nicht 

abschließend festzustellen, da ich den Verwaltungsaufwand erst im Rahmen der Bearbeitung Ihres Antrags fest- 

stellen kann. Es wird jedoch aufgrund des Rechercheaufwandes und der Drittbeteiligungsverfahren mit Gebühren 

in Höhe von bis zu 500 € gerechnet. 

Ich bitte um Ihr Verständnis dafür, dass ich nach $ 10 IFG gehalten bin, Gebühren zu erheben und bitte um Mittei- 

lung, ob Sie Ihren Antrag aufrechterhalten. Bis zu Ihrer Rückmeldung wird die Bearbeitung Ihres Antrages ausge- 

setzt. Erst im Rahmen der weiteren Bearbeitung wäre dann zu prüfen, ob und in welchem Umfang Ihrem Anliegen 

tatsächlich entsprochen werden kann. Aus diesem Grund bitte ich, diese Mitteilung ausdrücklich nicht als Zusage 

dahingehend zu verstehen, dass Ihnen im weiteren Verlauf des Verfahrens im beantragten Umfang Zugang zu 

amtlichen Informationen gewährt wird. 

Sollte mir bis zum 08. Mai 2023 keine Antwort von Ihnen vorliegen, gehe ich davon aus, dass eine weitere Bearbei- 

tung Ihres Antrages nicht gewünscht ist. 

Mit freundlichen Grüßen 

im Auftrag 

(Dieser Bescheid wurde elektronisch gezeichnet und ist ohne Unterschrift gültig) 

    

Hinweis zum Datenschutz 

Bei der Bearbeitung wurden bzw. werden von Ihnen personenbezogene Daten verarbeitet. 

Welche Daten zu welchem Zweck und auf welcher Grundlage verarbeitet werden, ist abhängig von Ihrem Anliegen 

und den konkreten Umständen. Weitere Informationen hierzu und über Ihre Betroffenenrechte finden Sie unter 

https://www.bmi.bund.de/DE/service/datenschutz/datenschutz node.html auf der Internetseite des Bundesmi- 

nisteriums des Innern und für Heimat.


